
700 GABl. vom 28. Oktober 2020 Nr. 11

tionsgebieten (gefährdetes Gebiet und Pufferzone) 
werden amtliche Betriebsinspektionen und Falltierun-
tersuchungen nach den Vorgaben behandelt, die im 
Seuchenfall gelten. Die Pflichten der schweinehalten-
den Person zur Veranlassung von Abklärungsuntersu-
chungen durch die Betreuungstierärztin oder den Be-
treuungstierarzt zum Ausschluss der Schweinepest und 
der ASP nach § 8 Absatz 1 und § 9 Absatz 2 der 
Schweinehaltungshygieneverordnung (SchHaltHygV) 
bleiben von diesem Früherkennungsprogramm unbe-
rührt.

2.2 Z u s t ä n d i g e  B e h ö r d e n

 Die für die Kontrollen und Genehmigungen zustän-
dige Behörde ist nach § 24 Absatz 1 des Tiergesund-
heitsgesetzes in Verbindung mit § 2 Absatz 2 des 
Tiergesundheitsausführungsgesetzes (TierGesAG) 
die untere Tiergesundheitsbehörde.

2.3 A n t r a g s t e l l u n g  a u f  Te i l n a h m e  a m 
 F r ü h e r k e n n u n g s p r o g r a m m

 Die Antragstellung für die Teilnahme am Früherken-
nungsprogramm hat bei der unteren Tiergesundheits-
behörde unter Bezugnahme auf die Registriernummer 
nach § 26 Absatz 2 der Viehverkehrsverordnung 
(ViehVerkV) und unter Verwendung des Antrags-
musters nach Anlage 1 zu erfolgen. Sofern geson-
derte Betriebsstandorte in der gleichen Gemeinde 
 unter der Registriernummer des Hauptstandortes be-
trieben werden, die als gesonderte Betriebsabteilung 
nach § 1 Absatz 2 Nummer 2 der SchwPestV bewer-
tet werden könnten, sind diese bei der Antragstellung 
anzugeben. Diese über die Vorgaben der Viehver-
kehrsverordnung hinausgehenden Angaben sind er-
forderlich, da gegebenenfalls eine eigenständige Be-
wertung und Beprobung der gesonderten Betriebsab-
teilungen zu erfolgen hat. 

 Die Begriffe »gesonderte Betriebsabteilung« nach § 1 
Absatz 2 Nummer 2 SchwPestV und »Produktions-
einheit« nach Artikel 3 Nummer 3 Buchstabe b) des 
Durchführungsbeschlusses (EU) Nr. 2014/709/EU 
der Kommission vom 9. Oktober 2014 mit tierseu-
chenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Afrikanischen Schweinepest in bestimmten Mitglied-
staaten und zur Aufhebung des Durchführungsbe-
schlusses 2014/178/EU (ABl. L 295 vom 11. 10. 2014, 
S. 63) sind gleichbedeutend. 

3 Teilnahmefähige Betriebe
 Die Teilnahme am Früherkennungsprogramm ist auf 

in Baden-Württemberg nach § 26 ViehVerkV regist-
rierte Schweinehaltungen begrenzt. Es sind nur Hal-
tungsformen geeignet, die bereits bei der Antragstel-
lung eine entsprechende Absonderungsmöglichkeit 
zur Aufstallung für den Fall der ASP-Feststellung bei 
Wildschweinen nach § 14 d Absatz 4 Nummer 2 
SchwPestV nachweisen können.

4 Bestandteile des Früherkennungsprogramms 
 Entsprechend den Voraussetzungen für das betriebs-

bezogene Genehmigungsverfahren für die Verbrin-

Verwaltungsvorschrift  
des Ministeriums für Ländlichen Raum  

und Verbraucherschutz über den Nachweis  
der Freiheit von Schweinehaltungsbetrieben 

auf Afrikanische Schweinepest (ASP)  
im Rahmen des Früherkennungsprogrammes 

(VwV Früherkennungsprogramm ASP)

Vom 24. September 2020 – Az.: 33-9122.50 –

1 Zweck des Früherkennungsprogramms
1.1 Die amtliche Feststellung des Ausbruchs der Afrika-

nischen Schweinepest bei einem Wildschwein hat 
nach § 14f Schweinepest-Verordnung (SchwPestV) 
zur Folge, dass Schweine grundsätzlich aus im ge-
fährdeten Gebiet gelegenen Haltungsbetrieben nicht 
in das sonstige Inland sowie innergemeinschaftlich 
verbracht oder in ein Drittland ausgeführt werden 
dürfen. Betriebe in der Pufferzone dürfen ihre 
Schweine gleichfalls nicht innergemeinschaftlich 
verbringen oder in ein Drittland ausführen. Gleiches 
gilt für die Verbringung von Schlachtschweinen.

1.2 Die zuständige Behörde kann Ausnahmen für das Ver-
bringen von Schweinen genehmigen, wenn der Nach-
weis der virologischen und der klinischen Untersu-
chung der zu verbringenden Schweine dieser Sendung 
oder alternativ der Nachweis der Durchführung eines 
betriebsbezogenen, behördlichen Kontrollverfahrens 
erbracht ist. Letzteres erfordert mindestens zwei Be-
triebsinspektionen pro Jahr und eine durchgehende 
virologische Untersuchung der Falltiere. 

1.3 Aufgrund des Mindestabstands zwischen den Be-
triebsinspektionen nach § 14 f SchwPestV ist eine 
Genehmigungserteilung bei dem betriebsbezogenen 
Verfahren frühestens vier Monate nach der Durchfüh-
rung der ersten Betriebsinspektion möglich.

1.4 Mit Schreiben vom 15. Februar 2020 (AZ SANTE G3/
SF/mk (2020) 232999) hat die EU-Kommission klar-
gestellt, dass diese behördlichen Betriebsinspektionen 
und die Untersuchungen der Falltiere bereits vor 
 einem Seuchenausbruch beziehungsweise der Festle-
gung von Restriktionsgebieten vorgenommen werden 
können. Dadurch ist eine Zeitersparnis von bis zu vier 
Monaten im Vergleich zum Beginn des Verfahrens mit 
Festlegung der Restriktionsgebiete möglich. 

2 Verfahren des Früherkennungsprogramms

2.1 L a u f z e i t  d e s  F r ü h e r k e n n u n g s -
p r o g r a m m s

 Die Laufzeit des Früherkennungsprogramms ist unbe-
fristet. Die Teilnahme ist freiwillig. Besonderheiten, 
die sich aus der vorgezogen Durchführung von amtli-
chen Betriebsinspektionen und Untersuchungen der 
Falltiere während der seuchenfreien Zeit oder des 
Übergangs in das reguläre betriebsbezogene Genehmi-
gungsverfahren nach Festlegung der Restriktionsge-
biete ergeben, sind in diesem Früherkennungs-
programm geregelt. Mit der Festlegung von Restrik-
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heit und Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 
 Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, 
(EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) 
Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 
und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments 
und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 
und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richt-
linien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/ 
119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhe-
bung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) 
Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 
90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 
97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/
EWG des Rates (Verordnung über amtliche Kon-
trollen) (ABl. L 95 vom 7. 4. 2017, S.1, ber. ABl.  
L 176 vom 5. 6. 2020, S. 16 – 16, die zuletzt durch 
 Ver ordnung (EU) Nr. 2019/2127 (ABl. L 321 vom 
12. 12. 2019, S. 111) geändert worden ist) auszu-
schließen. Die im Rahmen dieses Früherkennungs-
programmes durchgeführte erste amtliche Betriebs-
inspektion kann als amtliche Beaufsichtigung im 
Sinne des § 10 SchHaltHygV gelten.

5.1.1 Klinische Untersuchung

 Für die Durchführung der klinischen Untersuchungen 
ist in Umsetzung des geforderten dokumentierten 
 Verfahrens das beigefügte Formblatt (Anlage 2) zu 
verwenden. Die klinische Untersuchung hat nach Ka-
pitel IV Teil A des Anhangs der Entscheidung (EG) 
Nr. 2003/422/EG der Kommission vom 26. Mai 2003 
zur Genehmigung eines Diagnosehandbuchs für  
die Afrikanische Schweinepest (ABl. L 143 vom 
11. 06. 2003, S. 35) zu erfolgen und beinhaltet vor-
rangig die Untersuchung der klinisch auffälligen  
Tiere des Betriebs einschließlich der Messung der 
Körpertemperatur. Bei klinisch gesunden Schweinen 
erfolgt die Untersuchung nach dem Zufallsprinzip und 
einem Stichprobenschlüssel, um mit einer Nachweis-
sicherheit von 95 % eine Fieberprävalenz von 10 % 
festzustellen.

5.1.2 Dokumentation zur Tiergesundheit

 Bei der Dokumentation zur Tiergesundheit sind fol-
gende Vorgaben zu berücksichtigen:

 –  Für gesonderte Betriebsabteilungen ist ein getrenn-
tes Bestandsregister zu führen.

 –  Über die Erfassung der Todesfälle im Bestandsre-
gister nach § 3 Absatz 2 in Verbindung mit Anlage 
2 Abschnitt II Nummer 4 SchHaltHygV hinausge-
hend ist die Altersangabe der verendeten Schweine 
zu ergänzen. Alternativ können auch die Abholbe-
scheinigungen der Verarbeitungsbetriebe für tieri-
sche Nebenprodukte vorgelegt werden, sofern der 
Bezug zur jeweiligen gesonderten Betriebsabtei-
lung gewährleistet ist. 

 –  Die Ergänzung der Altersangabe im Bestands-
register kann ebenfalls entfallen, wenn die Totmel-
dungen an die HI-Tier-Datenbank nach der Frei-
schaltung des Moduls »Schweine –Tiergesundheit, 
ASP« erfolgen.

gung von Schweinen im Falle der Festlegung von 
Restriktionsgebieten umfasst das Früherkennungs-
programm die Durchführung von amtlichen Betriebs-
inspektionen sowie die durchgehende, wöchentliche 
Beprobung und virologische Untersuchung von Fall-
tieren.

4.1 B e t r i e b s i n s p e k t i o n e n

 Die amtlichen Betriebsinspektionen müssen mindes-
tens zweimal jährlich beanstandungslos durchgeführt 
werden. Der Abstand zwischen den ersten beiden Be-
triebsinspektionen muss mindestens vier Monate und 
darf längstens acht Monate betragen. Die Jahresfrist 
nach Satz 1 bezieht sich nicht auf das Kalenderjahr, 
sondern auf 365 Tage. Die Festlegung der gesonder-
ten Betriebsabteilungen erfolgt durch die untere Tier-
gesundheitsbehörde anlässlich der ersten Betriebsins-
pektion. Betriebsinspektionen werden nur anerkannt, 
wenn die Falltieruntersuchungen ab dem Zeitpunkt 
der ersten Betriebsinspektion durchgehend und nach 
Nummer 4.2 bis zur Genehmigungserteilung vorge-
nommen wurden. 

4.2 F a l l t i e r u n t e r s u c h u n g e n

 Die Falltieruntersuchung umfasst die virologische 
Untersuchung mit negativem Ergebnis auf das Virus 
der ASP von mindestens den ersten beiden in jeder 
Kalenderwoche verendeten Schweine des Betriebs, 
die mindestens 60 Tage alt sind. Handelt es sich um 
einen Betrieb mit gesonderten Betriebsabteilungen 
nach § 1 Absatz 2 Nummer 2 SchwPestV, sind die 
Anforderungen an die Falltieruntersuchungen jeweils 
getrennt und bezogen auf die jeweilige Betriebsabtei-
lung zu erfüllen. 

5 Kontrollen und Untersuchungen im Rahmen  
des Früherkennungsprogramms

5.1 Ve r f a h r e n  u n d  B e s o n d e r h e i t e n  b e i  d e n 
a m t l i c h e n  B e t r i e b s i n s p e k t i o n e n

 Betriebsinspektionen umfassen:

 –  die klinische Untersuchung des Bestandes, ein-
schließlich aller gesonderter Betriebsabteilungen 
oder sonstigen Standorte der Schweine,

 –  die Kontrolle der Dokumentation zur Tiergesund-
heit sowie

 –  die Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen.

 Die Antragstellung der schweinehaltenden Person zur 
Durchführung der Betriebsinspektionen erfolgt bei 
der unteren Tiergesundheitsbehörde. Die untere Tier-
gesundheitsbehörde kann die Durchführung der kli-
nischen Untersuchungen auf nicht im öffentlichen 
Dienst tätige Tierärztinnen und Tierärzte übertragen. 
Dabei ist insbesondere ein Interessenskonflikt im 
Sinne des Artikels 30 Buchstabe b) Dreifachbuch-
stabe iii) der Verordnung (EU) 2017/625 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 15. März 
2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche 
Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des 
Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften 
über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesund-
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tierärztlichen Berufs berechtigte Person, beispiels-
weise die Betreuungstierärztin oder den Betreuung-
stierarzt nach § 7 Absatz 2 SchHaltHygV oder eine 
Amtstierärztin oder einen Amtstierarzt im Sinne § 5 
Absatz 2 TierGesAG, durchgeführt werden. Sofern 
im Einzelfall Tiere zur ergänzenden pathologischen 
Untersuchung an eine Untersuchungseinrichtung des 
Landes verbracht werden, kann die Probenahme auch 
dort erfolgen. Untersuchungen nach § 8 Absatz 1  
Satz 2 und § 9 Absatz 2 SchHaltHygV umfassen im-
mer den Ausschluss von Schweinepest und Afrikani-
scher Schweinepest. Entsprechende Untersuchungs-
ergebnisse von verendeten Tiere können auf die Fall-
tieruntersuchungen des Früherkennungsprogramms 
angerechnet werden, sofern das Tier mindestens 60 
Tage alt war. Die Entnahme und Kennzeichnung der 
Proben hat nach den Vorgaben des beigefügten Merk-
blattes (Anlage 4) zu erfolgen. EDTA-Blutproben 
sind als Probenmaterial besonders geeignet. Die Ent-
nahme von Blutzellentupfer als Alternative ist nur zu-
lässig, wenn kein oder nicht ausreichend flüssiges 
Blut durch eine Herz- oder Drosselrinnenpunktion 
gewonnen werden kann. Diese Einschränkung des 
Probenmaterials dient zur Vereinfachung des Entnah-
meverfahrens und zur Vermeidung einer möglichen 
Erregerverschleppung. 

5.2.2 Untersuchung der Proben

 Die Untersuchung der Proben ist ausschließlich in 
den Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern 
Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg sowie im Staatli-
chen Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf – 
Diagnostikzentrum durchzuführen. Als Untersu-
chungsantrag ist der entsprechende HI-Tier-Untersu-
chungsantrag für Schweine zu verwenden, der durch 
die schweinehaltende Person aus der zentralen HI-
Tier- Datenbank abgerufen werden kann. Als Unter-
suchungsgrund ist »ASP-Früherkennungsprogramm« 
anzugeben. Die virologische Untersuchung (Erreger-
Identifizierungstest) der verendeten Schweine auf 
ASP ist nach Kapitel V Buchstabe C der Entschei-
dung 2003/422/EG, ergänzt durch die amtliche Me-
thode und Falldefinition »Afrikanische Schweine-
pest« des Friedrich-Loeffler-Instituts, durchzuführen. 
Bei EDTA-Blutproben ist ein Poolen von bis zu fünf 
Einzeltierproben im Labor auch betriebsübergreifend 
zulässig. Für bis einschließlich zum 31. Dezember 
2021 in den Untersuchungsämtern eingegangene Pro-
ben dieses Früherkennungsprogramms werden die 
Laborkosten durch das Land übernommen. 

6 Erfassung und Bewertung der Betriebsinspektio-
nen und Falltieruntersuchungen aus dem Früher-
kennungsprogramm

6.1 E r g e b n i s s e  d e r  B e t r i e b s i n s p e k t i o n e n

 Die Ergebnisse der veterinärbehördlichen Betriebsin-
spektionen bezüglich der Dokumentation, der Biosi-
cherheit und der klinischen Untersuchung sind der 
schweinehaltenden Person schriftlich anhand einer 
Mehrfertigung der entsprechenden Checklisten mit-
zuteilen. Auf festgestellte Mängel ist gegebenenfalls 

 –  Die Anzahl der in jeder Kalenderwoche verendeten 
Schweine im Alter von mindestens 60 Tagen ist 
von der schweinehaltenden Person für jede Kalen-
derwoche betriebsbezogen beziehungsweise gege-
benenfalls bezogen auf die jeweilige gesonderte 
Betriebsabteilung in der HI-Tier-Datenbank unter 
dem Stichwort »Totmeldungen« spätestens am ers-
ten Werktag der darauffolgenden Kalenderwoche 
zu melden. Sofern keine verendeten Tiere dieser 
Altersklassen angefallen sind, ist eine sogenannte 
»Nullmeldung« in der HI-Tier-Datenbank erfor-
derlich, um die Durchgängigkeit der Meldungen 
nachzuweisen.

 –  Für die behördliche Überprüfung sind insbesondere 
das Bestandsregister nach § 42 ViehVerkV mit den 
Ergänzungen nach § 3 Absatz 3 und Anlage 3 Ab-
schnitt III Nummer 2 sowie gegebenenfalls nach § 9 
Absatz 2 SchHaltHygV, die Zugangsmeldungen 
nach § 40 ViehVerkV, die Stichtagsmeldungen nach 
§ 26 Absatz 3 Nummer 1 ViehVerkV sowie die Un-
tersuchungsergebnisse der nach § 8 und § 9 Absatz 
2 SchHaltHygV durchzuführenden Abklärungsun-
tersuchungen heranzuziehen.

 –  Für die Dokumentation sind die beigefügten Form-
blätter zur Kontrolle der Biosicherheitsmaßnah-
men zu verwenden (Anlage 3 a, Anlage 3 b).

5.1.3 Biosicherheitsmaßnahmen

 Für die Überprüfung der Biosicherheitsmaßnahmen 
sind ebenfalls die Checklisten nach Anlage 3 a bezie-
hungsweise 3 b zu verwenden. Grundvoraussetzung 
für die Teilnahme am Früherkennungsprogramm ist 
die Einhaltung der Vorgaben der Schweinehaltungs-
hygieneverordnung in Abhängigkeit von der Be-
triebsart, Haltungsform und der Anzahl der gehalte-
nen Schweine. Mast- oder Aufzuchtbetriebe mit mehr 
als 20 Mast- oder Aufzuchtplätzen sowie Zuchtbe-
triebe und gemischte Betriebe mit mehr als drei Sau-
enplätzen haben bei Teilnahme am Früherkennungs-
programm zusätzlich die Kernbereiche des Betriebs, 
insbesondere Futtersilos, der Verladebereich und Ge-
rätelager vor Wildschweinekontakten beispielsweise 
durch zusätzliche Einzäunung von für Wildschweine 
frei zugänglichen Betriebsteilen abzusichern. Bei 
Freilandhaltung ist eine ausreichende Aufstallungs-
möglichkeit für den Seuchenfall nachzuweisen.

5.2 Ve r f a h r e n  u n d  B e s o n d e r h e i t e n  
b e i  F a l l t i e r u n t e r s u c h u n g e n

 Im Rahmen der Falltieruntersuchungen müssen in 
 jedem Betrieb beziehungsweise in jeder gesonderten 
Betriebsabteilung mindestens die ersten beiden in 
 jeder Kalenderwoche verendeten Schweine, die älter 
als 60 Tage sind, virologisch mit negativem Ergebnis 
auf ASP untersucht werden.

5.2.1 Probenahme bei Falltieren

 Die durchgehende Beprobung der verendeten Tiere 
hat grundsätzlich im Haltungsbetrieb auf Veranlas-
sung und unter Kostentragung durch die schweine-
haltende Person zu erfolgen. Die Probenahme im 
Haltungsbetrieb kann durch jede zur Ausübung des 
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7.2 Im Falle der Festlegung von Restriktionsgebieten un-
terliegen lebende Hausschweine einem generellen 
Verbringungsverbot nach § 14f Absatz 1 SchwPestV, 
von dem die untere Tiergesundheitsbehörde nach 
§ 14f Absatz 2 bis 5 SchwPestV im Einzelfall anlass-
bezogene oder betriebsbezogene Ausnahmegenehmi-
gungen erteilen kann, sofern alle Vorrausetzungen 
erfüllt sind. Die im Rahmen des Früherkennungspro-
grammes erzielten Ergebnisse werden im Genehmi-
gungsverfahren als Nachweise anerkannt. Bis zur 
Funktionsfähigkeit des Moduls in der HI-Tierdaten-
bank sind hierfür die schriftlichen Dokumente ausrei-
chend.

7.3 Mit der Bekanntgabe der Festlegung des gefährdeten 
Gebiets haben alle schweinehaltenden Personen wei-
tere Biosicherheitsmaßnahmen nach § 14d Absatz 4 
und Absatz 5 SchwPestV einzuhalten. Bestimmte 
Maßnahmen können auch für Pufferzonen nach § 14d 
Absatz 8 SchwPestV angeordnet werden. Für die In-
anspruchnahme des betriebsbezogenen Kontrollver-
fahrens ist die Einhaltung dieser weiteren Biosicher-
heitsmaßnahmen durch eine gesonderte behördliche 
Betriebsinspektion gegebenenfalls in Ergänzung der 
Kontrollen aus dem Früherkennungsprogramm nach-
zuweisen.

7.4 Im gefährdeten Gebiet und auch auf Anordnung in 
der Pufferzone haben schweinehaltende Personen die 
Pflicht, insbesondere fieberhaft erkrankte oder veren-
dete Schweine bei der unteren Tiergesundheitsbe-
hörde anzuzeigen und nach näherer Anweisung der 
Behörde untersuchen zu lassen, um einen ASP-Ver-
dacht auszuschließen. In Abweichung vom Früher-
kennungsprogramm hat die Probenahme zur Falltier-
untersuchung im Rahmen des betriebsbezogenen 
Kontrollverfahrens ausschließlich nach Rücksprache 
mit der unteren Tiergesundheitsbehörde zu erfolgen. 

7.5 Nach Festlegung der Restriktionsgebiete erfolgt die 
Übernahme der Kosten für die labordiagnostischen 
Ausschlussuntersuchungen von ASP aus Mitteln der 
Tierseuchenbekämpfung. 

8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Oktober 2020 

in Kraft und mit Ablauf des 30. September 2027 au-
ßer Kraft. 

Anlagen
Anlage 1: Antrag auf Teilnahme am Früherkennungspro-

gramm ASP
Anlage 2: Protokoll über die Durchführung klinischer 

Untersuchungen nach VwV Früherkennungs-
programm ASP

Anlage 3 a): Checkliste – Überprüfung der Biosicherheit 
(Stall, Auslaufhaltung) nach VwV Früherken-
nungsprogramm ASP

Anlage 3 b): Checkliste – Überprüfung der Biosicherheit 
(Freilandhaltung) nach VwV Früherkennungs-
programm ASP

Anlage 4: Verfahren zur Probenahme bei verendeten 
Hausschweinen nach VwV Früherkennungs-
programm ASP
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gesondert schriftlich hinzuweisen. Die Betriebsins-
pektion kann auf die Genehmigungsvoraussetzungen 
erst angerechnet werden, wenn der Nachweis der Be-
hebung der Mängel bei der Biosicherheit und der Do-
kumentation oder in Fällen von Krankheitserschei-
nungen oder vermehrten beziehungsweise unklaren 
Todesfällen durch eine ergänzende Ausschlussdiag-
nostik nach Schweinehaltungshygieneverordnung 
mit negativem Ergebnis auf Schweinepest und ASP 
der unteren Tiergesundheitsbehörde vorliegt. Die 
Eingabe der Kontrollergebnisse der Betriebsinspek-
tionen in die HI-Tier-Datenbank erfolgt durch die 
 untere Tiergesundheitsbehörde. Alternativ können die 
Ergebnisse aus der klinischen Untersuchung auch 
durch die behördlich beauftragte Tierärztin oder den 
behördlich beauftragten Tierarzt eingegeben werden. 

6.2 E r g e b n i s s e  d e r  F a l l t i e r u n t e r s u c h u n g e n

 Nach Freischaltung des entsprechenden Moduls in der 
HI-Tier-Datenbank werden die negativen Laborunter-
suchungsergebnisse der verendeten Schweine aus dem 
Früherkennungsprogramm direkt aus dem Laborda-
tenerfassungssystem in die HI-Tier-Datenbank über-
tragen und dem jeweiligen Betrieb (Registriernummer 
nach Viehverkehrsverordnung) zugeordnet. In der 
Übergangszeit erfolgt eine schriftliche Befundmittei-
lung durch die Untersuchungseinrichtungen. 

6.3 E r f a s s u n g  d e r  E r g e b n i s s e  i m  M o d u l  
d e r  H I - Ti e r - D a t e n b a n k

 Die Betriebsinspektionen, die wöchentlichen Mel-
dungen zu den Falltieren und die dazugehörigen Un-
tersuchungsergebnisse sind entsprechend dem techni-
schen Konzept in dem Modul »Tiergesundheit ASP« 
zusätzlich in der HI-Tier-Datenbank zu erfassen. Bis 
zur Freischaltung des Moduls für Baden-Württem-
berg erfolgt die Erfassung der Betriebsinspektionen 
in Papierform mittels der Dokumente aus Anlage 2 
und Anlage 3 a oder Anlage 3 b. Die Mitteilung der 
Laboruntersuchungsergebnisse erfolgt durch die Un-
tersuchungseinrichtungen des Landes in Schriftform. 
Die ergänzenden Angaben zu den verendeten Schwei-
nen erfolgen durch die schweinehaltende Person im 
Bestandsregister. Das HI-Tier-Datenbankmodul er-
rechnet aus den Ergebnissen und Abständen der Be-
triebsinspektionen, den durchgängig wöchentlich er-
folgten Null- oder Totmeldungen der schweinehalten-
den Person sowie den dazugehörigen Untersuchungs-
ergebnissen der mindestens ersten beiden in jeder 
Kalenderwoche und gesonderten Betriebsabteilung 
verendeten Schweinen im Alter von mindestens 60 
Tagen den sogenannten »technischen Status«, der 
 besagt, dass die Genehmigungsvoraussetzungen nach 
Nummer 4 und Nummer 5 vollständig vorliegen. 

7 Übergang des Früherkennungsprogramms  
in das betriebsbezogene Kontrollverfahren  
in Restriktionsgebieten

7.1 Nach der Festlegung von Restriktionsgebieten (ge-
fährdetes Gebiet und Pufferzone) wird das Früher-
kennungsprogramm als betriebsbezogenes Kontroll-
verfahren fortgeführt.
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Hier Barcode 
der Blutprobe 
aufkleben 

In Betrieben mit 
mehreren 
Produktions-
einheiten: hier 
Bezeichnung 
angeben 

großes Schwein 

kleines Schwein 

06533 

06537 

Oberer 
Stall 

unterer 
Stall 


